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der Schaden durch höhere Gewalt herbeigeführt wird (Defekt am 
Fahrzeug, für den der Halter nicht verantwortlich gemacht wer­
den kann; Versagen des Führers zufolge nicht voraussehbarer 
körperlicher oder geistiger Störung), ferner bei Verschulden 
eines DriLten (zum Beispiel, wenn eine Person oder ein 'rier sich 
in die Fahrbahn begibt und der Führer, um das Hindernis nicht 
zu überfahren ausweicht, dadurch aber Personen- oder Sach­
schaden verursacht; unbefugLes Inbewegungsctzen eines auf ab­
fallender Straße aufgestellten Wagens; lnverkchrseLzung eines 
Fahrzeuges ohne Ermächtigung des Halters durch uuberN·htigte 
Person, Führer ohne Bewilligung, Strolchenfahrer u.s.w.). 

Aus Vorstehendem ergibt sich, daß Geschädigte unter sol­
chen Umständen schwer benachteiligt werden können, zun:t Bei­
spiel, wenn der den Unfall verursachende Dritte nicht versichert 
oder insolvent ist. Solche Härten sollten durch das Gesetz unter 
allen "Gmständen vermieden werden. Das zürcherische Gesetz 
geht diesbezüglich weiter, indem es vorschreibt, es müsse eine 
Haftpflichtversicherung bestehen zur Deckung des Schadens, 
der durch den Gebrauch des Fahrzeuges Dritten zugefügt wird, 
unbekümmert, wer das Fahrzeug lenkt. 

Wir würden daher für Artikel 31 folgende Fassung emp­
fehlen: ,,Wenn durch den Gebrauch eines Motorfahrzeuges oder 
bei Hülfsarbeiten, mit denen die besondere Gefahr des Motor­
fahrzeugbetriebs verbunden ist, ein Mensch gelötet oder körper­
lich verletzt, eine Sache zen,tört oder beschädigt wird, so haftet 
die Versicherungsgesellschaft. Soweit ein Verschuklen des Hal­
ters oder einer Drittperson vorliegt, kann die Versicherungs­
gesellschaft Regreß nehmen. 

Artikel 32 empfehlen wir wie folgt ·abzuändern: 
Alinea 1. Die Versicherungsgesellschaft wird von der Er­

satzpflicht befreit, wenn der Unfall durch grobes Selbstverschul­
den des Geschädigten herbeigeführt worden ist. 

Alinea 2. 'l1rifft den Geschädigten ein leichtes V crschul­
den, so kann der Richter die Ersatzpflicht der Versicherungs­
gesellschaft ermäßigen. 

Artikel 33. 
Diese Bestimmung ist bei vorstehend erwähnter Fassung 

von Artikel 31 überflüssig. 
Artikel 34. 

Vorstehende Ausführungen erfordern Änderung wie folgt: 
,,Als Dritte im Sinne von Artikel 31 gelten nicht die Personen, 
deren sich der Halter zum Betrieb des Motorfahrzeuges be­
dient." 

Artikel 41. 
Alinea l. Wir empfehlen Änderung dieser Bestimmung und 

schlagen folgende Fassung vor: ,,Der Verkehrsausweis wird erst 
ausgestellt, wenn der Nachweis vorliegt, daß eine Haftpflicht­
versicherung zur Deckung des Schadens, der durch den Ge~ 
brauch des Fahrzeuges Dritten zugefügt wird, abgeschlossen 
ist." 

Durch den Halter oder Personen, für die er verantwortlich 
ist, absichtlich verurs~chte Nlotorfahrzeugunfällc spielen keine 
Rolle; eher kommt Jie Herbeiführung solcher von dritter Seite 
in Frage. Das zürcherische Gesetz kennt keinen Selbstbehalt, 
zum Beispiel im Sinne von Artikel 11 des Konkordates. 

Alinea 2 und 3. Diese Bestimmungen sollen unverändert 
beibehalten werden. 

Alinea 4. Wir halten dafür, daß Selbstversicherung für 
Motorfahrzeuge der Kantone und Gemeinden nicht zuzulassen ist. 

Artikel 44. 
Alinea 2. Diese Bestimmung soll unseres Erachtens weg­

gelassen werden. 

Artikel 48. 
Alinea 1. Das FahrraJ-KontrollschilJ soll beibehalten wer­

den; auch die Automobilisten stehrn dafür ein; nnläßliclt der 
Volksabstimmung vom 15. Mai 1927 war ihnen cli.· :~s Argument 
lediglich Mittel zum Zweck. Im übrigen dürfte a11ch in Rad­
fahrerkreisen die Stimmung gegen das Kontrollschild 11icl1t cler­
art sein, wie von gewisser Seite glaubhaft gemacht werden will. 
Im Kanton Zürich sind ,mm Beispiel von rund 115,000 Rad­
fahrern zirka '/; der ka11to1ialcn Haftpflichtversicherung beige­
treten, sind also nicht Mitglieder eines Verbandes. Aus der 
Zuteilung von sogenannten Banderolen für Fahrräder, anstatt 
der Kontrollschilder, könnte .·ich eine Verminderung der Ar­
beit für den Staat aus praktischen und polizeiliclien Gründen 
nicht ergeben. Auch diese Kennzeichen müßten jährlich er­
neuert werden und hätten zudem den großen Nachteil, daß im 
Verkehr nicht mehr ohue weiteres ersichtlich wäre, ob ein Fahr­
rad verkehrsberechtigt sei oder nicht. Es ergibt sich daraus, 
daß eine zuverlässige Kontrolle über das Bestehen der gesetz­
lichen Haftpflichtversicherung nicht mehr möglich wäre. Dabei 
handelt es sich aber um ein Momenl, dessen Erfüllung im In­
teresse der Allgemeinheit liegt und daher in erster Linie be­
rücksichtigt werden muß, indem clas Kontrollschild beibehalten 
wird. Dieses stellt die einzige Möglichkeit zur unmittelbaren 
Feststellung der Verkehrsberechtigung und Versicherung des 
Fahrrades dar uud kann auch bei der Ermittlung von Flüchtigen 
nach Unfällen wertvoll sein. Das Kontroilschild und die Ver­
sicherung sollen auf das Fahrrad ausgestellt werden, nicht auf 
den Führer. Die Ausweiskarte kann unseres Erachtens fallen ge­
lassen werden. Wir beantragen folgende Fassung: 

,,Die Benützung eines Fahrrades ist nur nach Anbringung 
eines Kontrollschildes gestattet. Das Kontrollschild wird vom 
Wohnsitzkanton abgegeben, nachdem der Nachweis geleistet 
ist, daß eine Haftpflichtversicherung zur Ueckung des Schadens, 
der dureh den Gebrauch des Fahrzeuges Dritten zugefügt wird, 
abgeschlossen ist. Das Kontrolischild ist für das Gebiet der Eid­
genossenschaft gültig. Es muß für mindestens ein Jahr ausge­
stellt sein. 

Alinea 2. Diese Bestimmung soll unverändert beibchalLen 
werden. 

Damit das Gesetz für die Radfahrer annehmbarer wird, 
soll ein weiteres Alinea angefügt werden: 

,,Die Kantone dürfen die Gebühren für die Fahrräder nicht 
hf.her ansetzen, als daß ihre Selbstkosten gedeckt werden." 

Artikel 49. 
Wir halten dafür, daß auch für ausländische Fahrräder, die 

in der Schweiz verkehren wollen, Kontrollschild und Haftpflicht­
versicherung vorgeschrieben werden sollen. Wenn dieser Bestim­
mung im Herkunftsstaat nicht Genüge geleistet werden kann, 
soll der Radfahrer beim EintriLt in die Schweiz sowohl Kontroll­
schild, als Haftpflichtversicherung einlösen müssen. Es kann 
nicht angehen, daß ausländische Radfahrer in der Schweiz 



herumfahren, ohne in genannter Hinsicht den gesetzlichen An­
forderungen zu genügen; das Risiko von Unfällen und die Kon­
sequenzen aus solchen sind für den Ausländer gleich wie für den 
Einheimischen. 

Artikel 50. 
Alinea 1. Die Fassung diesei; Bestimmung erscheint zweck­

mäßig. 

Alinea 2. Wir würden folgende Änderung vorschlagen : 
,,Vom Eintritt der Dämmerung au muß jedes Fahrrad beim Ge­
brauch vorne mit Licht versehen sein. Auf der Rückseite ge­
nügt ein wirksames rotes Leuchtzeichen." 

Artikel 51. 
Das Wort ,,sofort' · kann nicht wörtlich ausgelegt werden; 

darnach richtet sich in der Regel auch die Praxis; denn ein 
sofortiges Anhalten im Sinne des Wortes ist ausgeschlossen ; dies 
erfordert Zeit und Distanz, auch wenn diese nur kurz sind. Wir 
schlagen folgende Fassung YOr: ,,Die Fahrgeschwindigkeit des 
Fahrrades ist so einzurichten, daß der Führer in der Lage bleibt, 
seinen Verpflichtungen Genüge zu leisten.'' Diese Formulierung 
entspricht in Bezug auf die Beherrschung des Fahrzeuges den 
Vorschriften, welche in Artikel 21 und 24 für die F ührer von 
Motorfahrzeugen aufgestellt sind. 

Artikel 52. 
Im Hinblick auf vorstehende Fassung von Artikel 48, 

Alinea 1, ist eine Ergänzung dieser Bestimmung nötig. Wir 
schlagen vor: ,,Die Bestimmungen dieses Gesetzes über das Aus­
weichen und Vorfahren, über die Wettfahrten, über das Ver­
halten bei Unfall, tlas Verhältnis zu den Fußgängern finden auf 
die Radfahrer Anwendung, ebenso in siungemäßer W eise die Be­
stimmungen über die Haftpfücht ." 

Artikel 53 . 
Bei vorerwähnter Fassung von Artikel 48, Alinea 1, fällt 

diese Vorschrift dahin. Wir schlagen vor, sie durch folgende 
Bestimmungen zu ersetzen : 

,,Alinea 1. Die durch die Versicherung zu deckende 
Schadenssumme muß für jedes Fahrrad mindestens zwanzig­
tausend Franken für Personenschaden und tausend Franken für 
Sachschaden betragen." 

,,Alinea 2. Die Kantone können für Radfahrer, die nicht 
anderweitig ihre Versicherungspflicht erfüllen, mit Versiche­
rungsgesellschaften kollektive Haftpflichtversicherungsverträge 
abschließen." 

Wir halten dafür, daß die Radfahrer-Haftpflichtversiche­
rung allgemein als obligatorisch zu erklären ist. Im Hinblick 
auf das in Artikel 48 festgelegte Gültigkeitsgebiet der Fahrrad­
kontrollschilder kann nicht geduldet werden, daß Radfahrer ein­
zelner Kantone ohne Haftpflichtversicherung in andern Kan­
tonen, in denen letztere obligatorisch ist, Unfälle verursachen, 
für die niemand aufkommen kann und Geschädigte somit leer 
ausgehen. Die Kosten für diese Versicherung sind minim; im 
Kanton Zürich beträgt die Jahresprämie zurzeit F r .' 1.60, ein 
Betrag, den jeder Radfahrer aufbringen kann. 

Artikel 54- 58. 
Die meist viel höhern Strafrahmen haben sie!). in dt)r Praxis 

nicht zum Nachteil der Bestraften ausgewirkt. Die Höhe der 

ausgefällten Bußen liegt in der Regel, wenn nicht ausnahmslos, 
in den untersten Grenzen. In ganz seltenen, krassen Fäll en ka­
men die Strafbehörden zur Ausfällung höherer Bußen ; derartige 
Fälle kommen jedoch nicht einmal jährlich vor. 

Artikel 59. 
Die Einleitung dieser Gesetzesstelle mag für einzelne Kan­

tone ri chtig sein, nicht aber für alle. Wir würden daher fol­
gende Fassung vorschlagen: ,,Die zuständigen Instanzen sind 
verpflichtet, die Behörde, die den Entzug des Füh rerausweises 
verfügen kann, von jeder strafbaren Handlung in Kenntnis zu 
setzen, die zum E ntzug Anlaß geben könnte." 

Artikel 63. 
Alinea 2. U nseres Erachtens sind spezielle Garage- oder 

Probeschilder nicht notwendig, es genügen die üblichen Kon­
trollschilder. Die zulässige Verwendung der Schild er ergibt sich 
aus dem Verkehrsausweis. 

Registrierende Geschwindigkeitsmesser obligatori sch zu er­
klären, halten wi r nach dem heutigen Stand der rrechnik nicht 
als angebracht. Diese Instrumente sind nicht zuverlässig ge­
nug, sie sind Störungen unterworfen. E ine große Zahl würd.e 
ständig nicht funktionieren, wofür die Halter nicht verantwort­
lich gemacht werden könnten. Diese Apparate sind auch sehr 
teuer; ihr Preis stellt sich höher als der Betrag, den mancher 
Halter für einen Wagen anlegt. Sollten Geschwindigkeits­
messer trotzdem vorgeschrieben werden, müßie dies nicht nur 
für Motorwagen, sondern auch für Motorräder geschehen. 

Wir halten dafür , daß die Verordnung über di e Bergpost­
straßen inhaltlich in di e Automobilgesetzgebung herübergenorn­
rnen werden soll. 

Bezüglich den Vorschriften über Arbeits- und Ruhezeit der 
gewerbsmäßigen Motorfahrzeugführer würden wir empfehlen, 
diese in die Vero rdnung aufzunehmen. 

In Bezug auf den Traktorenverkehr verweisen ,vir auf 
dessen Regelung im Kanton Zürich gemäß Beilage. 

Artikel 64. 
Die Fassung dieser Gesetzesstelle erscheint genügend und 

zweckentsprechend. 
Artikel 65. 

Nach unserm Dafürhalten soll sic,h die Subvention der kan­
tonalen Automobilstraßen auf einen neuen Verfassungsartikel 
stützen. 

Alinea 2. Wir halten dafür, daß der Begriff ,,Verkehrs­
o·ebühr" von Alinea 6 hier besser präzisiert werden soll und 
; chlagen daher folgende Fassung vor: ,,Den Kantonen bleibt das 
Recht zur Erhebung .von Gebühren gewahrt, kantonale Durch­
gangsgebühren sind jedoch nicht zulässig. Der Reinertrag der 
Verkehrsgebühren, beziehungsweise ·Verkehrssteuern soll von den 
Kantonen für den Bau und Unterhalt ihrer Verkehrsstraßcn ver­
wendet werden." 

Alinea 3. Wir empfehlen folgende, der heutigen Praxis 
entsprechende Änderung : ,,Die kantonale Besteuerung auslän~ 
discher Motorfahrzeuge ist gestattet, wenn sie mehr als drei 
Monate zum vorübergehenden Auf enthalt in der Schweiz ver­
bleiben. Erfolgt der Eintritt in die Schweiz zwecks kürzerer 
oder längerer Niederlassung oder zum bleibenden Aufenthalt, 
beginnt die Besteuerung mit dem Tage des Grenzübertrittes." 



Alinea 6. Dieser Regelung können wir niemals unsrre Zu­
stimmung erteilen; siL' wi:i/'r· für Yiele Ka 11tonP rin Nachteil und 
direkt eine Ungen'chtighit und widerspricht aurh der bishrri­
gen Praxis drs Bundesgerichtrs, clic sich durchaus bev;,äl1rt hat. 
Zur Begründung unsrres Stamlpu11ktes föhrrn wir nur rin Bri­
spirl an: Am 5. Januar wird im Kanton St. Gnllen für rinPn 
::VIotorlastwagrn dir VerkC'hrnhewilligung c•rteiH und rim• Yl'l'­
kPhrsgC'bühr, bezirlmngs,veist> VC'rhhrsstf'UPr von Fr. 600 er­
hobrn; am 10. Januar ·wird der Wagen in den Kanton Zürich 
verstellt und verkehrt hier gebührenfrc,i bis .Jahrescmle. Da 
aber Llie Vrrkrhrsgrbühr eine En!schädigung an den Bau und 
Unterhalt der Straßen des Stanclor!skantons des li'ahrzruges ist, 
muß die im verworfenen Oespt,:; vorgrsrhene Regelung als 
höchst ungerecht bezeichnet wrrdeu. Auch der Automobilist 
kann mit derselben nicht rill\·erstanden st>in und zwar aus fol­
gemle11 Gründrn: Wrnn im vorgenannten .Fall der Wagen in 
den Kanton Zürich verkauft wird, muß die Verkehrsgebühr, be­
ziehungsweise Verkehrssteurr in letzterm ebrnfalls nicht mehr 
bezahlt werden, da der Kanton Zürich die im Kan1on St. Gall en 
erteilte Verk<:hrsbewilligung anerkennen muß. Schafft nun aber 
der bisherige Halter drs Fahrzeuges im Kanton St. Gallen Yiel-
1eicht schon im gleid1en Monat wieder einen Wagen an, muß 
er für diesen neuerdings die V nkehrsbewilligung einholen und 
eine Verkehrsgebühr (-Steuer) von gegebenenfalls wieder Fr. 
600 bezahlen, das heißt, er hat pro Jahr die Verkehrsgebühr 
für zwri Wagen zu entrichten, während er in Wirklichkeit nur 
einen besitzt und benützt und der im Kanton Zürich wohnende 
Halter seinen \Vagen ein Jahr lang gebührenfrei Yerwenden 
kann und damiL den Kanton, dessen Straßen er befährt, benach­
teiligt. Solche Beispielr wiederholen sich das ganze Jahr hin­
durch. Gegen die beabsich!igte Regelung spricht aber auch Llic 
Ylöglichkeit des Mißbrauchrs, die angesichts der in den einzel­
nen Kantonen verschie<klll'll Gebührenansätze ohne weiteres 
gegeben wärr. Kan!oneu mit niL'drigen Verkehrsgebühren, so­
wie dortigen Motorfahrzeughändlern wäre mit clirser Regelung 
Gelegrnlwil grbcten, auf Y nstcn anderer Gt>schäftr zu machrn: 
ja es köm1!P11 clnr.:-·11 dir:sr lk:-nimmu11g Kantone mit starker ~\u10-
Jw,;trut•1u11g um dt'n gam:en Stt>uc•rertrng gebracht werden. 
Wir srhlageu daher folgende Fa:s:;uug vnt, die mit der bisheri­
gen iu jeder Beziehung vernünftigen Praxis des Bundesgerichtes 
übereinstimmt: 

Alinea 6. Für MotorfahrzeugP, die während des Jahres aus 
einem Kanton in clen andern verstrllt werden und für die ein 
gültiger Verkehrsausweis bereits besteht, ist die Verkehrsgebühr, 
brziehungsweise Verkehrssteuer im neuen Standortskanton vom 
Beginn des dem "l'age der Verstellung folgcnclen Kalemlcrquar­
tals an zu bezahlen. Der bisherige Halter des Fahrzeuges hat 
Anspruch auf Rückerstattung der Verkehrssteuer für die ent­
sprechende Zeit. 

Im Namen des Regierungsrates, 

Der Präsident: 




